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Richtlinie Klimaanpassung - Standardeinheiten Personalausgaben 
(Anforderungsniveau) 
 

Anforderungsniveau Monatssatz gerundet Stundensatz 

1 2.909 EUR 20 EUR 

2 3.597 EUR 25 EUR 

3 5.050 EUR 35 EUR 

4 6.952 EUR 49 EUR 

Stand: 19.05.2023 

Erläuterung der Anforderungsniveaus (KldB2010) 

Das „Anforderungsniveau“, welches üblicherweise mit dem ausgewählten Beruf verbunden ist, steht für 

die Komplexität oder Schwierigkeit der ausgeübten beruflichen Tätigkeit und ist nicht zu verwechseln 

mit dem beruflichen Bildungsabschluss eines Mitarbeiters. 

1 = Helfer: kennzeichnet Berufe mit Helfer- und Anlerntätigkeiten. Es handelt sich dabei um einfache 

und meist wenig komplexe Tätigkeiten, für die in der Regel keine oder nur geringe Fachkenntnisse  

erforderlich sind. 

2 = Fachkraft: kennzeichnet Berufe mit fachlich ausgerichteten Tätigkeiten. Fundierte Fachkenntnisse 

und Fertigkeiten einer Fachkraft werden vorausgesetzt. Üblicherweise liegt der Abschluss einer zwei- 

bis dreijährigen Berufsausbildung oder eines vergleichbaren berufsqualifizierenden Abschlusses vor. 

3 = Spezialist: kennzeichnet Berufe mit komplexen Spezialistentätigkeiten. Die Anforderungen an das 

Fachwissen sind höher als bei Ziffer 2 einzustufen und befähigen häufig auch zur Bewältigung gehobe-

ner Fach- und Führungsaufgaben. Es handelt sich um berufliche Tätigkeiten, für die üblicherweise eine 

Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss  

vorausgesetzt wird. 

4 = Experte: kennzeichnet Berufe mit hoch komplexen Tätigkeiten, die ein entsprechend hohes Kennt-

nis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Dazu zählen z.B. Entwicklungs-, Forschungs- und Diagnosetätig-

keiten, Wissensvermittlung sowie Leitungs- und Führungsaufgaben innerhalb eines (großen) Unterneh-

mens. In der Regel setzt die Ausübung dieser Berufe eine mindestens vierjährige Hochschulausbildung 

und/oder eine entsprechende Berufserfahrung voraus. Der typischerweise erforderliche berufliche  

Bildungsabschluss ist ein Hochschulabschluss (Master, Diplom, Staatsexamen, Promotion etc.). 

Siehe auch: 

https://www.tdl-online.de/fileadmin/downloads/TV-L/TV-L_Anlagen/Anlage_A_i.d.F._des_%C3%84TV_Nr._12.pdf  

https://www.tdl-online.de/fileadmin/downloads/TV-L/TV-L_Anlagen/Anlage_A_i.d.F._des_%C3%84TV_Nr._12.pdf

